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1. Flyer/Posterseite des 

12. Kölner Gesprächs 

zu Architektur und 

Denkmalp�ege – 

Denkmalschutz und 

Barrierefreiheit am 

16. Mai 2016.

2. Titelseite der 

Broschüre zu den 

Preisträgern 2008.

Denkmalschutz und Barrierefreiheit

Birgit Parakenings, Ludger J. Suttho�

Denkmalschutz und Barrierefreiheit – ein facettenreiches, bisweilen auch kon�iktbeladenes Thema, dem sich 

das LVR-Amt für Denkmalp�ege im Rheinland im Rahmen einer Fachtagung1 bereits 2011 widmete mit dem 

Ziel, die unterschiedlichen Akteure – Menschen mit Einschränkungen2, Denkmalp�egerinnen und Denkmal-

p�eger, Architektinnen und Architekten – zu einem Informationsaustausch zusammenzuführen. Es galt, für 

das Thema zu sensibilisieren, Positionen auszutauschen und Handlungsoptionen zu entwickeln. Was hat sich 

seitdem getan?

Barrierefreiheit ist für die Denkmalp�ege längst kein 
Randthema mehr. Die Bedeutung barrierefreier Denk-
male – sowohl ö�entlich zugänglicher Gebäude als auch 
privat genutzter Wohngebäude – ist nicht zuletzt auf-
grund der demogra�schen Entwicklung und der damit 
einher gehenden Kosten für unsere Volkswirtschaft mitt-
lerweile unstrittig: Von den 2015 rd. 9,6 Mio. Menschen 
mit Behinderungen in Deutschland sind rd. 7,5 Mio. 
schwerbehindert, davon in Nordrhein-Westfalen knapp 
1,8 Mio. Etwa die Hälfte der gesamten Sozialhilfeleistun-
gen entfällt auf Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung.3 Gleichzeitig geht die Architektenkam-
mer NRW von einem „riesigen Nachholbedarf“4  beim 
barrierefreien Umbau von Wohnungen aus. Folgerichtig 
haben sich heute viele in der Baudenkmalp�ege aktive 
Handwerksbetriebe und Architekturbüros auf Themen 
wie „Altersgerechter Umbau“ und „Barrierefreiheit“ spe-
zialisiert. Schätzungen der Architektenkammer NRW, 
wonach allein an Rhein und Ruhr 50 Mrd. Euro erfor-
derlich sind, um mindestens 2,5 Mio. Wohnungen bar-
rierefrei nachzurüsten, belegen das enorme �nanzielle 
Potential bei der Gewährleistung von Barrierefreiheit. 
Legt man zugrunde, dass nur 3  % dieser Bestandsge-
bäude unter Denkmalschutz stehen, werden in den 
nächsten Jahren Investitionen von rund 1,5 Mrd. Euro 

allein im wohngenutzten Baudenkmalbestand in Nord-
rhein-Westfalen getätigt werden. „Barrierefreiheit“ steht 
also auch für einen wachsenden Wirtschaftszweig.
 „Barrierefrei im Denkmal“ – mehrere Tagungen, Vor-
träge, Studienprojekte und Leitfäden haben das Thema 
bundesweit für die Denkmalp�ege erschlossen5, genö-
tigt sowohl durch die Einsicht, dass durch den demo-
gra�schen Wandel die gleichberechtigte Teilhabe aller 
und damit die Belange von Menschen mit Einschrän-
kungen akuten Handlungsbedarf hervorrufen als auch 
durch die 2008 in Kraft getretene „UN-Behinderten-
rechtskonvention“6, die ihre Wirkung im politischen 
und gesetzgeberischen Raum mit einiger Zeitverzö-
gerung entfaltete. Mancherorts wurden exemplarisch 
Zielvereinbarungen getro�en und abgearbeitet.7 Ak-
tuell wird das Thema Barrierefreiheit im Baudenkmal 
mit Nachdruck durch die Tourismusbranche vorange-
trieben: Zerti�zierung und Erfassung barrierefreier Rei-
seangebote erfolgen in wachsendem Maße wie auch 
die weltgrößte Reisemesse ITB am 11.3.2016 erstmals 
einen „Tag des barrierefreien Tourismus“ durchführte. 
Immerhin rund 35 % der deutschen UNESCO-Welter-
bestätten sind mit Labeln wie „Barrierefreie Reiseziele 
in Deutschland“ oder „Reisen für alle“ bereits zerti�ziert 
bzw. streben dieser Tage eine Zerti�zierung an.8
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Zahlreiche Initiativen wurden ins Leben gerufen, um 
Baudenkmäler denkmalverträglich barrierefrei nachzu-
rüsten: Genannt sei hier der Bundeswettbewerb „Denk-
malschutz barrierefrei – Lösungen zur Barrierefreiheit 
in historischen und / oder denkmalgeschützten Gebäu-
den“, ausgelobt vom Bund Heimat und Umwelt in 
Deutschland e.  V., gefördert von der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz und der Sozial- und Kulturstiftung des 
Landschaftsverbandes Rheinland.9 Mehrere Objekte 
aus Nordrhein-Westfalen wurden prämiert, beispiels-
weise das Informations- und Kommunikationszentrum 
Hallenberg und das Stadtmuseum Rheine. Auch die 
Arbeitsgruppe „Denkmalschutz“ des Städtetages NRW 
hat sich wiederholt mit dem Thema „Barrierefreiheit“ be-
schäftigt.10 
 In der Umsetzung des ö�entlichen Belangs des 
Denkmalschutzes und der Denkmalp�ege ist eine aktive 
Mitwirkung am Abbau und an der Vermeidung von Bar-
rieren längst an der Tagesordnung, in den dafür zustän-
digen Behörden ebenso wie im sachgerechten Umgang 
und in der P�ege von Baudenkmälern. Dass die Schaf-
fung von Barrierefreiheit entgegen weit verbreiteter 
Vorurteile nicht an der mangelnden Bereitschaft bzw. 
der Unkenntnis der Denkmalbehörden scheitert, belegt 
eine jüngst unter den bundesweiten UNESCO-Welterbe-
stätten erhobene Umfrage: Danach bezeichneten 15  % 
der Befragten die Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Denkmalbehörden als „einfach“, weitere 62  % berichte-
ten, dass die Behörde sie mit denkmalverträglichen, 
„kreativen Lösungen unterstützt“ habe.11 
 Viele Faktoren sprechen dafür, dass der Denkmalbe-
stand in Zukunft noch stärker von den Anforderungen 
nach Barrierefreiheit betro�en sein wird, etwa weil die 
Barrierefrei-Anforderungen als unzureichend empfun-
den und nachgebessert werden oder weil Leben und 
P�ege in Heimen noch teurer wird als das Wohnen zu-
hause. Auch Menschen mit Einschränkungen haben das 
Recht, in oft infrastrukturell günstig und attraktiv gele-
genen denkmalgeschützten Immobilien inmitten histo-
rischer Stadt- und Ortskerne zu leben. Dieser Bedarf er-
streckt sich auch auf Betreuungs- und Begleitpersonen.

Gesetzliche Grundlagen und Normen

Das im Jahr 2002 in Kraft getretene Gesetz zur Gleich-
stellung behinderter Menschen (Behindertengleich-
stellungsgesetz – BGG12), ein Bundesgesetz, ist nur eine 
Norm unter vielen, um Menschen mit Behinderungen13 
eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft, mithin auch 
vom Erleben unseres gebauten kulturellen Erbes, zu er-
sparen. Jeder Mensch hat den Anspruch und das Recht, 
sich selbständig und eigenverantwortlich bewegen zu 
dürfen. Die im BGG formulierten Bestimmungen geben 
nur einen groben rechtlichen Rahmen, ein Rechtsziel, 

vor, das von anderen ö�entlichen Interessen und Pro-
blemen tangiert und überlagert werden kann, um „die 
Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu 
beseitigen und zu verhindern sowie ihre gleichberech-
tigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewähr-
leisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung 
zu ermöglichen“14 .
 Die Barrierefreiheit ist in § 4 BGG de�niert: „Barrie-
refrei sind bauliche […] Anlagen […], wenn sie für Men-
schen mit Behinderungen in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe au�ndbar, zugänglich und nutzbar 
sind.“ Gemäß § 5 BGG kann die Herstellung der Barrie-
refreiheit durch „besondere gesetzliche oder verord-
nungsrechtliche Vorschriften“, z.  B. denkmalrechtliche 
Erfordernisse, beein�usst werden. Die Notwendigkeit, 
auf die Erfordernisse der Behindertengerechtigkeit 
Rücksicht zu nehmen, bedeutet nach geltendem Recht 
nicht, dass ausnahmslos jede bauliche Maßnahme zur 
Herstellung der Barrierefreiheit – ggf. unter Zurückstel-
lung der denkmalfachlichen Bedenken und Einwände – 
realisiert werden kann. Diese Sichtweise entspricht of-
fenbar auch dem Geist der UN-Behindertenrechtskon-
vention, die die Bedeutung der Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen am kulturellen Erbe hervorhebt 
und, im Gegensatz zu anderen kulturellen Angeboten, 
von der Verp�ichtung spricht, einen Zugang „zu Denk-
mälern und Stätten von nationaler Bedeutung“ „so weit 
wie möglich“ zu gewährleisten15. Baudenkmäler besit-
zen im Hinblick auf die Barrierefreiheit, auch rechtlich, 
einen besonderen Schutz. Dennoch und zum Glück sind 
die Erfordernisse von Denkmalschutz und Barrierefrei-
heit durchaus vereinbar und stellen entgegen verbreite-
ter Vorurteile keine kollidierenden, unüberbrückbaren 
Gegensätze dar.
 Das Behindertengleichstellungsgesetz für Nord-
rhein-Westfalen (BGG NRW)16 gilt für Träger ö�entlicher 
Belange nach § 2 des Inklusionsgrundsätzegesetzes 

3. Wuppertal, Immanuelskirche/Kulturzentrum, von der Nordseite zum Westein-

gang herumgeführte Rampenanlage. Foto: Ludger J. Suttho�, LVR-ADR, 2011.
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Einrichtungen dazu verp�ichtet, die Ziele des IGG NRW 
umzusetzen. Detailliert wird in der Landesbauordnung 
(BauO NRW § 55) die Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderung, alte Menschen und Personen mit Klein-
kindern in ö�entlich zugänglichen Gebäuden, soweit es 
sich um Teile handelt, die dem allgemeinen Besucher-
verkehr dienen, gefordert. Dabei könne aber von den 
Vorgaben ausnahmsweise abgewichen werden, „soweit 
die Anforderungen wegen […] ungünstiger vorhande-
ner Bebauung […] nur mit einem unverhältnismäßigen 
Mehraufwand“18 erfüllbar sind. 
 Da zur Zeit des Erlasses des Denkmalschutzgeset-
zes NRW im Jahre 1980 Barrierefreiheit noch nicht als 
gesamtgesellschaftlicher Belang gesehen wurde, um-
fasst das nordrhein-westfälische Gesetz im Unterschied 
etwa zu den Denkmalschutzgesetzen anderer Bundes-
länder19 mithin keine Hinweise zur Barrierefreiheit. Das 
BGG NRW ermöglicht stattdessen das Instrument der 
Zielvereinbarung mit Trägern ö�entlicher Belange.20 
Abgeschlossen mit den Landesverbänden von Men-
schen mit Behinderungen gelten detailliert ausgearbei-
tete Zielvereinbarungen als geeignetes Mittel, um vor 
Ort und im Einzelfall schrittweise Lösungen in Form von 
Mindestanforderungen zur Herstellung von Barrierefrei-
heit zu �nden. 

4. Abtei Brauweiler, Sitz des LVR-Amtes für Denkmalp�ege im Rheinland, angeböschte Türschwelle. Foto: Ludger J. Suttho�, LVR-ADR, 2011.

5. Köln, Landeshaus, Rampenanlage erleichtert den Zugang. Foto: Ludger J. Suttho�, 

LVR-ADR, 2004.

(IGG NRW) vom 14.6.2016. Es ist für „alle Dienststellen 
und Einrichtungen des Landes, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände […], Hochschulen […], Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfa-
len und die Landesbetriebe […]“17, mithin auch für die 
Landschaftsverbände, bindend. Um den Menschen mit 
Behinderungen ein Leben in Barrierefreiheit, ohne Be-
nachteiligungen zu ermöglichen, sind die genannten 
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Denkmalpraxis

Gesetze und Normen21 allein reichen aber bei weitem 
nicht aus. Angesichts der stetig wachsenden Zahl von 
Menschen mit Einschränkungen, nicht zuletzt aufgrund 
steigender Lebenserwartung, sowie angesichts der An-
forderungen, die beispielsweise Eltern mit Kinderwa-
gen an Zugänglichkeit stellen, bewirkt die Umsetzung 
der Barrierefreiheit eine zukunftsorientierte Verbesse-
rung, einen Komfortzugewinn für die gesamte Gesell-
schaft. Deshalb sollte es gemeinsames Ziel aller Akteure 
der Denkmalp�ege sein, möglichst frühzeitig keine 
„halbherzigen“, etwa denkmalp�egerisch, funktional 
oder ästhetisch unbefriedigenden Lösungen zu �nden. 
Vielmehr sollten möglichst nachhaltige, tragfähige Kon-
zepte entwickelt werden, die die Belange des Denk-
malschutzes und der Barrierefreiheit gleichermaßen 
optimal berücksichtigen, ohne dabei die Möglichkeiten 
zukünftiger innovativer Lösungen außer Acht zu lassen. 
Ziel und Aufgabe der Denkmalp�ege muss sein, aktiv 
und konstruktiv an denkmalverträglichen Lösungen 
mitzuwirken, wie eine bestmögliche Barrierefreiheit in 
jedem einzelnen Fall erreicht werden kann. Dabei sind 
Ideenreichtum, Erfahrungsschatz und Einfühlungsver-
mögen aller Akteure, auch der Denkmalp�ege, gefragt. 
Dass dies in der Tat möglich ist, beweist sich im Alltag 
der Denkmalp�ege.
 Der Alltag für Menschen mit Behinderung, die auf 
Barrierefreiheit angewiesen sind, ist inzwischen zum 
Glück nur noch in ganz wenigen Fällen durch vereinzelte 
bauliche Einschränkungen von Baudenkmälern proble-
matisch. Diese meist besonders schwierig gelagerten 
Ausnahmefälle stehen in keinem adäquaten Verhältnis 
zu weitaus schwerer wiegenden Problemen, vor denen 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen im Alltag 
stehen, etwa der schlechte Zustand von Geh- und Fahr-
wegen für Rollstuhlfahrer, fehlende Bordsteinabsenkun-
gen oder unzureichend wahrgenommene Schneeräum-
p�icht. Alle, die schon einmal einen schweren Rollstuhl 
geschoben haben, kennen die damit verbundenen Bar-
rieren. Dagegen sind wassergebundene Ober�ächen in 
denkmalwerten Parks wie in Schloss Dyck oder Fried-
höfen wie dem Kölner Melaten-Friedhof, die meist auf-
grund ihrer historischen Gegebenheiten barrierefrei 
sind, unproblematisch.
 Es gehört zu den Zielen der inklusiven Gesellschaft 
wie auch der Denkmalp�ege, dass möglichst breiten 
Kreisen das sinnliche und emotionale Erlebnis der Bau-
denkmäler möglich und nicht durch vermeidbare Bar-
rieren erschwert ist. Baudenkmäler sollen daher für die 
Ö�entlichkeit zugänglich und, wo dies nötig und erfor-
derlich ist, erlebbar erhalten oder entsprechend nach-
gerüstet werden, und zwar dem Grundsatz folgend, 
möglichst viele Barrieren abzubauen oder zu mindern, 
so dass jedes Baudenkmal so weit wie möglich barriere-

frei ist, zugleich aber nicht wesentliche Eigenschaften als 
Baudenkmal einbüßt. Da Baudenkmäler fast so vielfältig 
und so individuell sind wie unsere pluralistische Gesell-
schaft, müssen – wie so oft in der Baudenkmalp�ege – 
individuelle Lösungen gefunden werden. Dies gelingt 
auch in der Praxis, insbesondere dann, wenn alle Betei-
ligten Kompromißbereitschaft zeigen. In der quali�zier-
ten Einzelfallplanung, -entscheidung und -ausführung 
liegt in aller Regel auch der konservatorische „Königs-
weg“. Die an der Denkmalp�ege Beteiligten haben qua-
li�ziert und gewissenhaft zu di�erenzieren und abzu-
wägen, um ein möglichst optimales Ergebnis zu erzie-
len. Die immer noch verbreitete Au�assung, der Denk-
malschutz ermögliche häu�g keine optimale Umset-
zung von Barrierefreiheit (aus Sicht der Betro�enen), 
entspricht nicht der aktuellen, denkmalp�egerischen 
Alltagspraxis. Als überwunden darf gelten, dass die Be-
wahrung des baukulturellen Erbes und das Erlebnis, die 
Nutzung dieses Erbes durch Menschen mit Behinderun-
gen, insbesondere Mobilitätseinschränkungen, in einen 
unlösbaren Grundkon�ikt führen. Die denkmalp�ege-
rische Praxis kennt Abwägungen verschiedenster Nut-
zungsinteressen und berücksichtigt diese regelmäßig. 
 Auch bei der Herstellung von Barrierefreiheit gelten 
die denkmalp�egerischen Grundsätze: Sorgfältige Pla-
nung und Ausführung zur Erlangung nachhaltiger, ar-
chitektonisch-ästhetisch und bautechnisch e�ektiver und 
anspruchsvoller Lösungen. – Prüfung, ob auch schlichte, 
transportable, reversible Lösungen praktikabel sind, da 
kostspielige und aufwendige Lösungen nicht automa-
tisch Qualität zur Folge haben. – Entwicklung substanz-
schonender, möglichst reversibler, den Ansichts- und 
Erlebniswert von Baudenkmälern respektierender Lö-
sungen.
 Folgende Aspekte stehen in der konservatorischen 
Einzelfallprüfung im Vordergrund: Zuallererst sind die 
Risiken des Verlustes an wertvoller Denkmalsubstanz 
und des damit verbundenen Aussage- wie Erlebnis-
wertes zu prüfen. – Die Nutzungsanforderungen, bei-
spielsweise zwischen privater und ö�entlicher Nutzung, 
sowie der Nutzungsfrequenz bestimmter Bereiche des 
Baudenkmals, sind zu prüfen. – Die unterschiedlichen 
Formen von Barrieren, die an einem Denkmal vorkom-
men, sind zu ermitteln. – Es ist nach möglichen Kom-
pensationen bei der Überwindung unterschiedlicher 
Barrieren zu suchen und die unterschiedlichsten Behin-
derungen sind zu berücksichtigen. – Kosten, Aufwand 
und damit verbundener Nutzen sind zu berücksichtigen 
(oft scheitert das Erreichen optimaler Barrierefreiheit 
nicht an der Denkmalp�ege, sondern an materiellen 
Faktoren). – Last, but not least, sind die Würde, die Zu-
mutbarkeit und die Belastungen für die Nutzerinnen 
und Nutzer zu beachten. Ein Mensch mit Behinderung 
hat Anspruch auf einen adäquaten Zugang zum Bau-
denkmal.
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Zahlreiche ö�entliche Einrichtungen, die unter Denk-
malschutz stehen, wie Museen, Bibliotheken, Archive 
oder Versammlungsstätten wie Kirchen oder Stadthallen, 
waren ursprünglich nicht oder nur eingeschränkt bar-
rierefrei für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
und wurden entsprechend nachgerüstet. Der Gürzenich, 
Kölns berühmte Adresse für Karnevalssitzungen, Fes-
te und Events jeglicher Art, im Zweiten Weltkrieg stark 
beschädigt und wiederhergestellt, konnte durch einen 
additiven, vom Baudenkmal abgesetzten Aufzugbau in 
transparenter Stahl-/Glaskonstruktion vom Straßenraum 
und von der Tiefgarage aus barrierefrei für unterschied-
liche Bedarfe erschlossen werden ohne nennenswerte 
Eingri�e in die Bausubstanz. Der hier fehlende Mittel-
pfosten des unteren Hauptfensters war bereits im Krieg 
zerstört worden.
 Dank der Kölner Domplatte ist der Kölner Dom über 
die West- und Nordportale für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen barrierefrei erschlossen. Doch auch für 
andere historische Kirchengebäude lassen sich oftmals 
unau�ällige, additive, reversible und das Erscheinungsbild 
nicht störende Lösungen, vorzugsweise durch Rampen 
mit Neigungswinkel von maximal 7º �nden. Um Diskri-
minierung vorzubeugen sowie aus E�ektivitätsgründen 
sollte dies nach Möglichkeit über die Haupteingänge ge-
schehen; mitunter sind auch Seiteneingänge akzeptabel.

Wenn die Herstellung der Barrierefreiheit keinen Sub-
stanzverlust zur Folge hat, sondern zur funktionalen 
und ästhetischen Bereicherung des Baudenkmals führt, 
wie am Kölner Gürzenich oder der Bonner Godesburg 
geschehen, führt dies zu besonders kongenialen E�ek-
ten: Additive Lösungen der Erschließung dienen allen 
Besuchern (mit und ohne Behinderung), indem der 
Erlebniswert denkmalwerter Gebäudesubstanz auf zu-
sätzlichem Wege vermittelt und sogar gesteigert wird. 
 Dort, wo Probleme zur Scha�ung von Barrierefrei-
heit im ö�entlichen Raum auch durch kreative, häu�g 
zugegebenermaßen teurere, technische Lösungen nicht 
zu überwinden sind, muss eine akzeptable Teillösung 
angestrebt werden, wo Angebote nicht barrierefrei sein 
können, muss über die Scha�ung von Alternativen zur 
Erlebbarkeit des Denkmals nachgedacht werden. Bei der 
ehemaligen Kath. Pfarrkirche St. Vitalis in Köln-Müngers-
dorf war die Situation aufgrund der steilen Hanglage 
erheblich komplizierter, aber denkmalverträglich lösbar. 
An der dem Vorplatz zugewandten Hauptseite war der 
barrierefreie Zugang wegen der Freitreppe und auf-
grund des dort erforderlichen Aufwandes nicht mög-
lich. Da die Kirche aber auch von Osten von der Straße 
aus erschlossen ist, wurde im nördlich gelegenen Ge-
meindezentrum ein Lift eingebaut, der Behinderte auf 
das Kirchenniveau und zum Eingang bringt. 

6. Köln, Altes Rathaus, Vorhalle, angeböschte Stufen. Foto: Ludger J. Suttho�, 

LVR-ADR, 2005.

7. Dormagen-Zons, Kath. Pfarrkirche St. Martin, unzumutbare Lösung. Foto: Ludger J. 

Suttho�, LVR-ADR, 2011.
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Als baulich und wirtschaftlich besonders aufwändig er-
wies sich das Ziel der Barrierefreiheit an den 20 Bahn-
höfen und Haltestellen der ab 1887 erbauten, mehrfach 
erweiterten und nachgerüsteten Wuppertaler Schwebe-
bahn, die als wichtiges Zeugnis der Technik- und Ver-
kehrsgeschichte denkmalwert ist. Durch geschickt plat-
zierte Liftanlagen an für die Denkmalsubstanz mög-
lichst unschädlichen Stellen gelang es, die Wuppertaler 

Schwebebahn nicht nur als Verkehrsmittel, sondern 
auch als Denkmal für Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen erlebbar und nutzbar zu machen. Für 
den auch hier hinzunehmenden kontrollierten Verlust 
an Denkmalsubstanz waren weniger die Belange des 
Behinderten- und des Denkmalrechts, sondern vorwie-
gend das notwendige Ziel der Verkehrssicherheit maß-
gebend.

8. Köln, Gürzenich, Gläserner Aufzug überwindet Barrieren. Foto: Ludger J. Suttho�, LVR-ADR, 2016.

9. Bonn-Bad Godesberg, Ruine der Godesburg, 

Aufzugturm nach Plänen von Gottfried Böhm 

(um 1960), substanzschonende barrierefreie 

Erschließung. Foto: Ludger J. Suttho�, LVR-ADR, 

2011.
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Aus der denkmalp�egerischen Praxis ergeben sich we-
sentliche Grundsatzerfahrungen: Nicht jedes Baudenk-
mal kann durch Abbau aller Barrieren für alle Menschen 
au�ndbar, zugänglich und nutzbar gemacht werden. 
Zugunsten von Barrierefreiheit einmal verloren gegan-
gene Denkmalsubstanz ist unersetzlich. Es wird wohl 
auch in Zukunft nicht realisierbar sein, an allen Bau-
denkmalen gleichwertige Zugangs- und Vermittlungs-
möglichkeiten zu scha�en, unabhängig davon, ob für 
Menschen mit oder ohne Einschränkungen. Ein mit 
dem Ziel restloser Barrierefreiheit letztlich weitgehend 
zerstörtes Baudenkmal kann nicht im gesamtgesell-
schaftlichen Interesse sein. An Baudenkmälern müssen 
daher, auch bei dem Ziel der Barrierefreiheit, Kompro-
misse eingegangen werden. Die Entwicklung innova-
tiver technischer Lösungen ist voranzutreiben, um die 
Barrierefreiheit auch an Baudenkmälern zu verbessern. 
Hier scheint beispielsweise im Bereich der digitalen,
virtuellen Erschließung von Baudenkmälern (z.  B. Bonn, 
Beethovenhaus22) ein durchaus interessanter, hilfreicher, 
wenn auch dem haptischen Denkmalerlebnis leider 
nicht gleichrangiger Weg möglich zu sein. 

Informationsvermittlung und Barrierefreiheit

So wie sich Maßnahmen zur Zugänglichkeit nicht allein 
auf den Abbau von Barrieren für Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen erstrecken – und damit auf bauliche 
Barrieren – , sondern auch den Personenkreis der hörge-
schädigten und gehörlosen, sehgeschädigten und blin-
den sowie Menschen mit geistigen oder kognitiven Ein-
schränkungen in den Blick nehmen, ist auch der Begri� 
der Barrierefreiheit nicht allein auf die Gestaltung der 
physischen Umgebung zu verengen. Vielmehr bezeich-
net er in der gesetzlichen Normierung auch die Gestal-
tung von Medien, Informationsangeboten, Kommuni-
kation etc. dergestalt, dass sie auch von Menschen mit 
Einschränkungen genutzt werden können.
 Die rechtlichen Rahmenbedingungen orientieren 
sich an der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
Artikel 9 („Zugänglichkeit“), der die Vertragsstaaten 
verp�ichtet, „geeignete Maßnahmen zu tre�en, um für 
behinderte Menschen den gleichberechtigten Zugang 
zur […] Information und Kommunikation, einschließlich 
Informations- und Kommunikationstechnologien und 
-systemen, […] zu gewährleisten“. Artikel 21 ebenda 
(„Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfrei-
heit und Zugang zu Informationen“) regelt u.  a., dass 
Menschen mit Behinderungen für die Allgemeinheit be-
stimmte Informationen in zugänglichen Formaten und 
Technologien zur Verfügung gestellt werden. Auf Bun-
desebene regelt § 12 Behindertengleichstellungsgesetz 
(BGG) den Einsatz barrierefreier Informationstechnik. 
Daran angelehnt verp�ichtet § 10 Abs. 1 BGG NRW Trä-

10. Köln-Müngersdorf, Kath. Pfarrkirche St. Vitalis, barrierefreier Zugang an der Südseite.

Foto: Ludger J. Suttho�, LVR-ADR, 2015.

11. Bonn, Beethovenhaus, virtuelle Erschließung aufgrund extremer substantieller 

Grenzen im Denkmalbestand. Foto: Ludger J. Suttho�, LVR-ADR, 2003.
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ger ö�entlicher Belange dazu, „Programmober�ächen 
im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie 
ihre Online-Auftritte und -Angebote schrittweise tech-
nisch so [zu gestalten], dass sie von Menschen mit Be-
hinderungen genutzt werden können“. Die Barrierefreie 
Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) sowie die 
entsprechende Verordnung auf Landesebene, die BITV 
NRW, präzisieren die Ausführungen des BGG bzw. des 
BGG NRW in Bezug auf die Online-Angebote der Bun-
des- sowie der Landesverwaltung und der kommunalen 
Familie in NRW. Hier ist beschrieben, wie die Internet- 
und Intranetauftritte konkret ausgestaltet sein müssen, 
um als barrierefrei zu gelten. Mit dem nordrhein-westfä-
lischen Inklusionsstärkungsgesetz vom 14.6.201623 wird 
die UN-BRK in Landesrecht umgesetzt und u.a. das In-
strument der „Leichten Sprache“ verankert, indem das 
novellierte BGG NRW ausdrücklich um entsprechende 
Passagen zur „Gewährleistung der Verständlichkeit von 
Informationen“ erweitert wird.24 Damit sollen Behörden 
Menschen mit Lernschwierigkeiten komplizierte Inhalte 
von Verwaltungsmitteilungen in einfachen Worten er-
klären. Ein Rechtsanspruch auf Verwendung Leichter 
Sprache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings 
nicht gegeben; vielmehr soll unter Aufbau entsprechen-
der Kompetenzen in den Behörden auf eine umfangrei-
che Verbreitung Leichter Sprache hingewirkt werden. 
 Ein barrierefreier Informationszugang ist vor allem 
deshalb von besonderer Relevanz, weil Menschen mit 
Einschränkungen häu�ger als die Gesamtbevölkerung 
„digital unterwegs“ sind.25 Auch dort, wo sich eine Zu-
gänglichkeit des Ortes nicht erreichen lässt, wo Ram-
pen, taktile Beschriftungen oder Induktionsschleifen 
fehlen, wo Lösungen zur Herstellung von Barrierefrei-
heit in Baudenkmälern noch nicht gefunden sind, ge-
winnt der uneingeschränkte Informationszugang über-
proportional an Bedeutung.
 Um den gleichberechtigten Zugang zu Informatio-
nen zu ermöglichen, hat das LVR-Amt für Denkmalp�e-
ge im Rheinland nach dem Relaunch seines Internet-
auftrittes www.denkmalp�ege.lvr.de weitere digitale 
Serviceangebote ins Netz gestellt. Für die Homepage 
wurde ein Gebärden�lm produziert, der Auskunft gibt 
über das „LVR-Amt für Denkmalp�ege im Rheinland – 
Ihr kompetenter Partner in Fragen des Denkmalschut-
zes und der Denkmalp�ege“ und über das entspre-
chende Piktogramm in der Metanavigation aufzurufen 
ist. Ebenda weist in Kürze ein solches Icon auch auf 
eine Zusammenfassung der Inhalte in Leichter Spra-
che hin. Die Leichte Sprache26 wurde explizit für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten entwickelt, wendet 
sich aber längst – und diesbezüglich nicht unumstrit-
ten27 – auch an Menschen, die aus anderen Gründen 
nicht gut Deutsch lesen können wie Menschen mit 
Leseschwäche oder Nicht-Muttersprachler. Zahlreiche 
barrierefreie PDFs (tagged PDF) erlauben es Nutzerin-

nen und Nutzern, die mit Hilfe eines Screenreaders ein 
PDF-Dokument lesen, die Struktur und den Inhalt des 
Dokumentes korrekt zu erfassen, da die Lesereihenfol-
ge eindeutig ist und für alle gra�schen Elemente Alter-
nativtexte zur Verfügung stehen. Zu den barrierefreien 
PDF-Dokumenten gehört neben vielen weiteren die 
Imagebroschüre „Denkmäler für die Zukunft bewah-
ren“ als Basisinformation zu den Aufgaben und der 
Organisationsstruktur des Fachamtes.28

 Darüber hinaus versucht das LVR-Amt für Denk-
malp�ege im Rheinland, Menschen mit Einschrän-
kungen als Zielgruppe seiner Veranstaltungsformate 
mit zu berücksichtigen. Dies führte in der Vergangen-
heit dazu, dass mehrfach, wenngleich nicht regelmä-
ßig, am Tag des o�enen Denkmals am Dienstsitz des 
Fachamtes in der ehemaligen Abtei Brauweiler Füh-
rungen für Gehörlose angeboten werden konnten; die 
Gebärdensprachdolmetscher wurden zuletzt von ei-
ner Stiftung gesponsert. Die Veranstaltungen wurden 
zielgruppengerecht über das Online-Portal „Tauben-
schlag – Portal für Gehörlose und Schwerhörige“29 be-
worben. Wünschenswert wäre ein Orientierungsplan 
für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer zur Fort-
bewegung in den weitgehend barrierefreien ö�ent-
lichen Teilen der Gesamtanlage des LVR-Kulturzentrums 
Abtei Brauweiler, welcher das Denkmal nicht nur bei 
Großveranstaltungen eigenständiger erschließbar macht. 
 Um mit einem niederschwelligen Angebot auf seine 
Kompetenzen aufmerksam zu machen, nutzt das Fach-
amt seit eh und je seine Präsenz am Tag der Begegnung, 
dem bundesweit größten Inklusionsfest, um an einem 
Informationsstand nicht zuletzt über das Thema „Denk-
malschutz und Barrierefreiheit“ zu informieren und sich 
als Ansprechpartner zu positionieren.
 Die organisatorische Anbindung an den Landschafts-
verband Rheinland ermöglicht es dem rheinischen Fach-
amt für Denkmalp�ege, mit geringem organisatori-
schem und zumeist keinerlei �nanziellem Mehrauf-
wand an ämterübergreifend projektierten Aktionen wie 
dem Tag der Begegnung zu partizipieren und Ideen 
zum Thema Barrierefreiheit umzusetzen.

 Bedarfe und Ansprüche einer inklusiven, integra-
tiven Gesellschaft sind wichtig und bereichernd. Einmal 
mehr zeigt sich am Thema der „Barrierefreiheit“, wie sehr 
das denkmalp�egerische Anliegen auf die Zukunft aus-
gerichtet ist, alle Menschen heute oder künftig persön-
lich, gesellschaftlich oder beru�ich berührt. Der Bedarf 
an verbesserter Barrierefreiheit kann uns alle betre�en, 
manchmal nur vorübergehend, manchmal auf Lebens-
zeit. Deshalb sind Toleranz, Weitblick, aber auch Kom-
promissbereitschaft gefragt.
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